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Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/15 116  
vom 23. Mai 2018 
über Berlin: Betreuungszeiten in Kitas, Horte und in der Kindertagespflege 
___________________________________________________________________ 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
 
1. Bezugnehmend auf Punkt 2.7 des Aktionsprogramms Handwerk 2018-2020: 
Wie hoch sind die aktuellen Bedarfe von Arbeitnehmern, die eine ergänzende Kindertagespflege für 
die Zeiten ab 18:00 Uhr bis 6:00 Uhr am nächsten Tag sowie an den Wochenenden und Feiertagen in 
Anspruch nehmen? 

 
Zu 1.:  
 
Eltern melden den sogenannten zusätzlichen Betreuungsbedarf beim Jugendamt an. 
Mit Stand vom 31.12.2017 wurden 504 Kinder in ergänzender Kindertagespflege be-
treut, davon 227 in kitaergänzender und 277 in „schulhort“ ergänzender Betreuung. 
Außerdem erfolgt eine Regelbetreuung Kindertagespflege von 36 Kindern mit einem 
Bedarf an außergewöhnlichen Betreuungszeiten, z. B. wegen Schichtarbeit der El-
tern. 
 
 
2. Wie viele Kindertagesstätten bieten in Berlin ein Betreuungsangebot von 06.00 bis 20.00 Uhr an? 
2.1 Wie viele Plätze insgesamt gibt es in Berlin? 
3.3 Wie viele Kita´s bieten eine durchgehende Betreuung bis 18 Uhr bzw. darüber hinaus, an? 
(Bitte auflisten nach: bis 19 Uhr, bis 20 Uhr, bis 21 Uhr, 18 – 06 Uhr sowie Wochenende und feiertags) 
4. Wie viele Kinder werden aktuell betreut (zu Antwort 3.3)? 

 
Zu 2., 2.1, 3.3 und 4:  
 
Die Angaben aus dem Kita-Fachverfahren der Integrierten Software der Berliner Ju-
gendhilfe (ISBJ-Kita) sind Selbstauskünfte der freien Träger der Jugendhilfe und  
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Eigenbetriebe des Landes Berlin. Die Träger pflegen diese Angaben selbständig im 
Trägerportal in ISBJ ein. 
 
Neun Einrichtungen der insgesamt 2573 Kitas benennen ein Betreuungsangebot von 
06.00 bis 20:00 Uhr. 
 
Zum Stichtag 31.05.2018 standen in Berlin in Kita und Tagespflege ca. 170.600 an-
gebotene Plätze zur Verfügung.  
 

In Tabelle 1 ist die Anzahl der Kindertageseinrichtungen nach angebotenen Betreu-
ungszeiten dargestellt. Bei 20,6 % der Einrichtungen liegen keine Angaben zu den 
Betreuungszeiten vor. 
 
Tabelle 1: Anzahl der Kindertageseinrichtungen nach angebotenen Betreuungszeiten 
 

 
 
 
Fünf Einrichtungen wurden ermittelt, die Betreuungsmöglichkeiten auch an den Wo-
chenenden anbieten. 
 
Ca. 84 % der betreuten Kinder werden in Kindertagesstätten betreut, die eine Be-
treuungszeit bis maximal 18 Uhr anbieten. Ca. 2,6 % der betreuten Kinder werden in 
Einrichtungen betreut, die auch über 18 Uhr hinaus Betreuungszeiten anbieten.  
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Tabelle 2: Anzahl der betreuten Kinder nach angebotenen Betreuungszeiten 
 

 
 
255 Kinder werden in Einrichtungen betreut, die Betreuungszeiten am Wochenende 
anbieten können.  
 
 
3. Inwieweit soll im Bereich der Arbeitnehmer, Einzelhandel o.ä. Branchen mit einer Arbeitszeit von 
19.00 Uhr und darüber hinaus, die eine durchgehende Betreuung über 19 Uhr hinaus benötigen, die 
Betreuungssituation optimiert werden? 

 
Zu 3.:  
 
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und die Handwerkskammer 
Berlin intensivieren ihre Zusammenarbeit mit dem Ziel, die ergänzende Kindertages-
pflege und die Betreuung in Kitas im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf weiter zu entwickeln. Hierfür wurde das „ Aktionsprogramm Handwerk 2018 – 
2020“ abgeschlossen. 
 
 
3.1 Welche Konzepte sind geplant? 
 
Zu 3.1:  
 
Um den unterschiedlichen Lebenssituationen von Familien gerecht zu werden, hält 
Berlin ein sehr flexibles System der Kindertagesbetreuung mit im bundesweiten Ver-
gleich sehr langen Öffnungszeiten in Kitas und Kindertagespflege bereit. Handwerkli-
che Berufe, in denen Mütter und Väter im Schichtdienst, sehr früh morgens, in den 
Abendstunden oder an Wochenenden arbeiten, erfordern bedarfsgerechte Angebote 
zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hierfür steht die ergän-
zende Kindertagespflege für die Zeiten ab 18:00 Uhr bis 6:00 Uhr am nächsten Tag 
sowie an den Wochenenden und Feiertagen zur Verfügung.  
Um dieses Angebot noch bekannter zu machen, ist die Servicestelle MoKiS (Öffent-
lich gefördertes Modell: Mobiler Kinderbetreuungsservice für Eltern mit besonderen 
Arbeitszeiten) eingerichtet worden, die die Vermittlung von Tagespflegepersonen an 
Familien mit außergewöhnlichen Betreuungsbedarfen zum Ziel hat.  
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Diese ergänzende Kindertagesbetreuung findet in ergänzender Kindertagespflege 
durch qualifizierte Betreuungspersonen statt.  
 
 
3.2 Wie viele Kinder müssen in Berlin aktuell durchgehend bis nach 18 Uhr in Kita´s betreut werden? 
 
Zu 3.2:  
 
Nach Auswertung der Daten aus dem Kita-Fachverfahren der Integrierten Software 
der Berliner Jugendhilfe (ISBJ-Kita) am 29.05.2018 wurden 4.177 Kinder ermittelt, 
die in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, in der das Angebot der Betreu-
ungszeiten über 18 Uhr hinausgeht.  
 
 
4.1 Wie haben sich die Betreuungszahlen seit 2005 verändert? 

 
Zu 4.1.:  
 
In Bezug auf die Öffnungszeiten der Kitas liegen in ISBJ keine Daten vor, die die zeit-
liche Entwicklung darstellen könnten. 
 
 
Berlin, den 06. Juni 2018 
 
In Vertretung  
Sigrid Klebba 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie 
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